








Artikel 12 

Nach § 23 Abs. 2 werden folgende Absätze 3 und 4 eingefügt: 

(3) Die Vorausleistung ist auf die endgültige Beitragsschuld anzurechnen, auch wenn die oder der
Vorausleistende nicht endgültig beitragspflichtig ist. Dies gilt auch, wenn eine überschüssige

Vorausleistung zu erstatten ist. 

(4) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig.

Artikel 13 

Diese Satzungsänderung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

Groß-Gerau, den 09.12.2020 Der Verbandsvorstand 

des Wasserwerks Gerauer Land 

f?k
Jan Fischer, 

Verbandsvorsitzender 


